
gezeigt werden, ob und wie sich die Einrichtung der 
Schiedsmänner in Thüringen bewährt.

Insgesamt sind bei den Schiedsmännern 18 831 
Sachen anhängig gewesen. Davon sind durch erfolg
reichen Sühneversuch 10 945 Sachen = 58,12% von 
den Schiedsmännern erledigt worden. Berücksichtigt 
man, daß nur in 15 711 Sachen beide Parteien -vor 
dem Schiedsmann erschienen sind und er nun in die
sen Fällen Gelegenheit zur gütlichen Beilegung hatte, 
dann ergibt sich ein Anteil von 69,66% der erfolg
reichen Sühneversuche. Durch Zurücknahme des An
trages und Ausbleiben des Antragstellers haben sich 
1010 Sachen = 5,36% erledigt. Es blieben von den 
anhängig gewesenen Sachen demnach noch 6876 
= 36,52%, die als Privatklagen zu den Gerichten ge
langen konnten. Tatsächlich sind bei den Gerichten 
eingegangen 2901 Privatklagen = 42,19% davon
(15,41% der bei den Schiedsmännern anhängigen 
Sachen).

Daraus ist ersichtlich, daß die Einrichtung der 
Schiedsmänner sich sehr gut bewährt und die Justiz
behörden durch sie erheblich entlastet werden. Daß 
beim Fehlen dieser Einrichtung nicht alle Fälle, die 
bei den Schiedsmännern anhängig geworden sind, 
zum Gericht gelangen würden, kann das zahlenmäßige 
Ergebnis zwar verkleinern; die Tatsache der Ent
lastung der Gerichte bleibt trotzdem.

Auf bürgerlich-rechtlichem Gebiet sind die Schieds
männer in Thüringen lediglich befugt, gelegentlich 
der gütlichen Beilegung von strafrechtlichen Streitig
keiten, mit denen sie innerhalb ihrer Zuständigkeit 
befaßt sind, auch eine Einigung unter den Beteiligten 
über die bürgerlich-rechtlichen Folgen der Tat herbei
zuführen, namentlich über eine Buße. In diesem 
Sinne hatten sich die Schiedsmänner zu befassen mit 
2% der anhängigen Sachen. Das ist — im ganzen ge
sehen - unerheblich. Just.-Insp. Jopp, Gera

Noch einmal „Armenrecht“!
Zu den Ausführungen von Dr. H. Trommer in der 

„Neuen Justiz“ 1949 S. 193:
Eigenartigerweise ist das, was Dr. Trommer in dem 

Schlußabsatz seiner Ausführungen verlangt, bereits 
durch eine Anordnung aus der letzten Zeit des Nazis
mus geschehen. Durch die Allg. Verfügung des dama
ligen Reichsjustizministers vom 22. August 1944 (DJ 
44, 242) sind die Gerichte ersucht worden, an Stelle 
der Bezeichnung „Armenrecht“ den Ausdruck „einst
weilige Kostenbefreiung“ zu verwenden. Dementspre
chend ißt auch in § 8 der 2. Kriegsmaßnahmenverord
nung vom 27. September 1944 nur von letzterer und

nicht mehr vom Armenrecht die Rede. Die Begrün
dung der Allg. Verfügung deckt sich weitgehend mit 
den Argumenten Dr. Trommers, indem sie die ge
setzliche Ausdrucksweise als unschön und als von den 
Beteiligten peinlich empfunden bezeichnet. Aus wel
chen Erwägungen man sich gerade in jener Zeit noch 
zu dieser Maßnahme entschlossen hat, ist mir unbe
kannt. Auswirkung nazistischer Gedankengänge ist 
sie jedenfalls nicht; sie gibt im Gegenteil Einwendun
gen statt, die gegen den im Volke zweifellos als herab
setzend empfundenen Ausdruck schon längst insbe
sondere auch aus Kreisen der Richter- und Anwalt
schaft erhoben waren. Ich habe deshalb bei meiner 
Tätigkeit im Thüringer Justizdienst seit dem Jahre 
1945 mich ohne Bedenken weiter an die genannte Ver
fügung gehalten und ständig den Parteien in Abände
rung der alten Vordrucke nicht das Armenrecht be
willigt, sondern einstweilige Kostenbefreiung gewährt. 
Das ist niemals beanstandet, vielmehr verschiedentlich 
ausdrücklich begrüßt worden.

Weshalb in der britischen Besatzungszone die Ver
fügung vom 22. August 1944 durchweg aufgehoben 
worden ist (Baumbach, 18. Aufl., Bern. 1 vor § 114) und 
wie es damit in den anderen Westzonen steht, ver
mag ich augenblicklich nicht nachzuprüfen. Daß die 
Verfügung auch in der neuen Textausgabe der Zivil
prozeßordnung für die sowjetische Besatzungszone 
nicht berücksichtigt ist, habe ich bedauert, zumal in der 
Anmerkung zu § 114 ZPO der § 8 S. 1 der 2. Kriegs
maßnahmenverordnung in ungeänderter Fassung als 
weiter anwendbar angeführt wird. Ich möchte aber an
nehmen, daß trotzdem einem Verfahren entsprechend 
der Verfügung vom 22. August 1944 auch jetzt nichts 
im Wege steht. Immerhin dürfte es zweckmäßig sein, 
das durch eine Verlautbarung der Zentralverwaltung 
noch besonders klarzustellen. Daß sie die Ausführun
gen Dr. Trommers grundsätzlich billigt, ergibt wohl 
deren vorbehaltlose Aufnahme in die „Neue Justiz“.

Die von Dr. Trommer vorgeschlagene Bezeichnung 
„Freianwalt“ für die bisher übliche als Armenanwalt 
erscheint mir allerdings verfehlt. Ein „freier“ An
walt ist der sog. Armenanwalt gerade nicht. Am 
nächsten würde m. E. umgekehrt die — an die Aus
drucksweise im Strafverfahren anknüpfende — Be
nennung als „Pflichtanwalt“ liegen. Sie ist aber schon 
die übliche technische Bezeichnung für einen gemäß 
§ 38 RAO beigeordneten Anwalt, so daß aus der Wahl 
dieses Ausdruckes sich Schwierigkeiten ergeben könn
ten. Nach meinem Dafürhalten wäre es am einfach
sten, auch hier die in der Verfügung vom 22. August 
1944 vorgesehene neutrale Benennung als „beigeord- 
neter Rechtsanwalt“ beizubehalten.

Prof. Dr. Steffen, Jena

R e c h t s p r e c h u n g
Zivilrecht

§§ 313, 242 BGB.
Die Berufung auf die Formvorschrift des § 313 BGB 

unterliegt der Beurteilung nach Treu und Glauben.
OLG Dresden, Urteil vom 22. März 1949 — 4 U 1/49.

Der Kläger hat das briefliche Angebot des ersten Be
klagten vom 17. und 22. März 1939, der von seinen 
Geschwistern beauftragt war, angenommen, das dem 
Beklagten in Erbengemeinschaft gehörige Haus für 
14 150,— RM zu kaufen, wovon 10 000,— RM als Kauf
geldresthypothek au 4% % eingetragen werden sollten. 
Demgemäß hat der Kläger 4150,— RM lim April 1939 
gezahlt und darauf 300,— RM in Ermäßigung des 
Preises zurückerhalten. Er hat das Grundstück alsbald 
übergeben erhalten. Der Vertrag sollte später notariell 
beurkundet werden. Dazu ist es aber nicht gekommen. 
Im Jahre 1942 wurde der Kläger gebeten, die Be
urkundung bis Kriegsende hinauszuschieben, was er be
willigte. Er hat monatlich die 4 Vz% Zinsen gezahlt und 
20,— RM Unkostenpauschale. Im Spätherbst 1947 er
klärten die Beklagten, vom Vertrage zurückzutreten. 
Der Kläger klagt auf Erfüllung und Auflassung des 
Grundstücks, wozu die Beklagte nach Treu und Glau
ben oder auch nach §§ 823, 826 BGB verpflichtet seien.

Die Beklagten berufen sich auf § 313 BGB und be
antragen Klageabweisung.

G r ü n d e :
Das Landgericht läßt die Frage offen, ob etwa ein 

Vertrauensschaden dem Kläger zuzubilligen wäre, ver
neint aber seinen Erfüllungsanspruch wegen des Form
mangels der Ubereignungszusage des Beklagten und 
weist auch den Einwand der allgemeinen Arglist gegen
über der Berufung auf die Nichterfüllung der Form 
zurück, weil die Beklagten diese nicht dolos vereitelt 
und wegen der veränderten Verhältnisse in ihrem 
Kreis einen einleuchtenden Grund zur Ablehnung der 
Erfüllung haben.

Dieser Standpunkt entspricht der früheren Recht
sprechung, aber das Reichsgericht selbst hat bereits die 
Berufung auf den Formmangel eines Rechtsgeschäftes 
auch dann abgelehnt, wenn ein doloses Verhalten 
dessen, der den Formmangel geltend macht, nicht vor
liegt. Vergleiche z. B. Reichsgericht 169, 73; 165, 132; 
157, 209.

Die Formvorschrift des § 313 BGB, die sich hemmend 
und schützend vor Grundstücksentäußerungen stellt — 
die Verpflichtung zum E r w e r b  gilt formlos — ist 
Ausfluß des dm früheren Recht besonders stark aus
gebildeten Eigentumsbegriffes und insbesondere des
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